
Anforderungen an kindgerechte Räumlichkeiten in der Kindertagespflege (§ 23 Abs. 3 SGB VIII) in der Landeshauptstadt Dresden –  

Kindertagespflegestellen ab 01-2022 

 

Präambel 

Die Kindertagespflege in Dresden ist eine familiennahe bzw. familienähnliche Kindertagesbetreuung für vorrangig unter 3-jährige Kinder. Die Räumlichkeiten 

sollen die Geborgenheit einer Wohnung vermitteln und hinsichtlich der Ausstattung den Bedürfnissen und der Anzahl der betreuten (und ggf. mit einbezoge-

nen eigenen Kinder) entsprechen. Helle, freundliche Räume mit einer kindgerechten Temperierung (vor allem im Bodenbereich) und einer altersgerechten 

Ausstattung bilden die Grundlage einer bedarfsgerechten Entwicklungsbegleitung. Die nachfolgenden Kriterien beschreiben die räumlichen Mindestanforde-

rungen an Kindertagespflegestellen in der Landeshauptstadt Dresden. 

Mindestanforderungen 

Kriterium 
Mindestanforderung 

in eig. Wohnung (Doppelnutzung) in separaten Räumen 

Lage Die Kindertagespflegestelle (KTPS) ist dem aktuell gültigen Bedarfsplan entsprechend innerhalb Dresdens gelegen. 

Außengelände 
Eine geeignete, gesicherte und anregungsreiche Spielfläche (Spielplatz, Grünfläche, Park etc.) soll fußläufig von den Kindern 
von der Kindertagespflegestelle aus erreichbar sein. 

Etage 

 Souterrain oder Erdgeschoss, maximal 1. Obergeschoss  

 Die Räume müssen als Wohn- und Aufenthaltsräume (betrifft auch Kellerräume) baurechtlich genehmigt sein.  

 Die Fenster sind unvergittert.  

 Bei der Verteilung der Räume auf zwei Etagen (z. Bsp. im eigenen Haus) muss die verbindende Treppe gesichert und mit 
Handläufen in Kinderhöhe ausgestattet sein. Die Treppe muss von den betreuten Kindern gefahrlos benutzbar sein. 

Anzahl der Räume mindestens 1 Raum ausschließlich für Tagespflegekinder mindestens 2 Räume ausschließlich für Tagespflegekinder 

Raumtemperatur 
Die Raumtemperatur sollte in 1m Höhe mindestens 20 Grad betragen und im Idealfall durch eine Fußbodenheizung oder 
andere Wärmequellen regulierbar sein (Temperaturkontrolle). 

Quadratmeter 
mind. 37,5 m² bei 5 Kindern (bei hälftiger Berücksichtigung dop-
pelt genutzter Flächen) 

mind. 7,5 m² pro Kind  = 37,5 m² bei 5 Kindern 



Kriterium 
Mindestanforderung 

in eig. Wohnung (Doppelnutzung) in separaten Räumen 

Garderobenbereich 
 Für die Kleidung der Kinder muss ausreichend Platz zur Aufbewahrung in kindgerechter Höhe zur Verfügung stehen.  

 Entsprechendes geeignetes Mobiliar muss vorhanden sein, um das selbständige An- und Ausziehen zu ermöglichen. 

Bad 

Das Bad muss über Waschbecken, Toilette, Wanne/Dusche verfügen. 
Ausstattung: 

 Sitzverkleinerung bzw. Töpfchen für jedes Kind muss vorhanden sein. 

 Jedes Kind hat Zugang zu einem eigenen Handtuch und einem eigenen Waschlappen. 

Spielzimmer 
 Kindgerechte Möblierung, welche eine selbstständige Erreichbarkeit bzw. Nutzbarkeit durch die Kinder möglich macht. 

 Die zur Verfügung stehende Fläche soll durch Möbel und Spielmaterialien o.ä. nicht zu stark eingeschränkt werden. 

Schlafzimmer 

 Der Raum muss groß genug sein, damit ausreichend Schlafmöglichkeiten für alle Kinder gesichert werden können. Der 
Raum muss belüft- sowie verdunkelbar sein. 

 Für jedes Kind steht eine geeignete, sichere Schlafmöglichkeit zur Verfügung, z. B. Kinderbetten, Stapelbetten, Schlaf-
matten, Schlafkörbchen. Etagenbetten sind nicht geeignet. 

Ausstattung: 

 Für jedes Kind muss Bettzeug/Schlafsack, Bettwäsche, Nässeschutz zuzüglich Wechselset vorhanden sein. 

Küche 

 Küchenschränke zur Aufbewahrung von Geschirr, Besteck, Töpfen usw. 

 Der Fußboden muss leicht zu reinigen und ggf. desinfizierbar sein (kein textiler Belag). 
https://www.dresden.de/media/pdf/veterinaer/lebensmittel/Merkblatt_Lebensmittelhygiene_in_der_Kindertages-
pflege.pdf  
Ausstattung: 

 Küchenspüle mit 2 Spülbecken mit fließend Warm- und Kaltwasser oder 1 Spülbecken zzgl. Geschirrspüler, Kühlschrank 
und Herd bzw. Möglichkeit zum Erwärmen von Speisen. 

 Der Herd muss über eine kindgerechte Herdsicherung verfügen, um Verbrennungen/Verbrühungen zu vermeiden. 

 dicht schließende Abfallbehälter 

Essbereich 
 Standfeste, altersgerechte und an die Tischhöhe anpassbare Stühle (Kinder können ihre Füße abstellen) sind vorhanden.  

 Es gibt einen Essbereich mit ausreichend großem Esstisch. 

 Für die Kindertagespflegeperson muss am Tisch eine Sitzmöglichkeit vorhanden sein. 

https://www.dresden.de/media/pdf/veterinaer/lebensmittel/Merkblatt_Lebensmittelhygiene_in_der_Kindertagespflege.pdf
https://www.dresden.de/media/pdf/veterinaer/lebensmittel/Merkblatt_Lebensmittelhygiene_in_der_Kindertagespflege.pdf


Kriterium 
Mindestanforderung 

in eig. Wohnung (Doppelnutzung) in separaten Räumen 

Wickelbereich 

 Der Wickelbereich/Wickeltisch ist ausreichend gegen das Herunterfallen der Tageskinder gesichert und verfügt über eine 
geeignete weiche Unterlage mit individueller Auflage. Hygieneanforderungen werden umgesetzt. 

 Die Umgebungstemperatur im Wickelbereich beträgt mindestens 22 Grad, ggfs. müssen zusätzliche Wärmequellen, wie 
z.B. Wärmelampen genutzt werden. 

Hygiene 
 Handtücher, Waschlappen und Windeln müssen für jedes Kind individuell vorhanden sein. 

 In der Küche und im Bad zu verwendende Reinigungsmaterialien und Haushaltschemikalien, sind außerhalb der Erreich-
barkeit der Kinder sicher aufzubewahren. 

Anforderungen für Kinder, 
die jünger als 10 Monate 
sind 

 Sicherung des Kindes bei kurzer Abwesenheit der KTPP (z.B. Toilettengang) durch geeignete Maßnahmen  

 eine sichere Schlafmöglichkeit muss gegeben sein 

 Fläschchen, Gläschen inklusive Gläschenwärmer sind vorhanden 

 Geeignetes Transportmittel für das Kind, wie Kinderwagen, Tragetuch, o. ä. muss vorhanden sein. 

Sicherheit 

 Alle Steckdosen der Kindertagespflegestelle sind mit einer kindgerechten Steckdosensicherung versehen oder verfügen 
über einen entsprechenden technischen Schutz. 

 Es gibt ein Erste-Hilfe Notfallset in der Kindertagespflegestelle. Für unterwegs ist ein zusätzliches Set vorhanden. Zusätz-
lich sollen Kühlakku, Pflaster u. ä. vorhanden sein. 

 Tür- und Fenstersicherungen sind anzubringen, wenn diese in Erreichbarkeit der Kinder sind. 

 Glastüren/Spiegel sind entweder aus bruchsicherem Glas (Sicherheitsglas) bzw. müssen alternativ mit Folien als Splitter-
schutz abgeklebt werden. 

 Möbel und Regale sind gegen mögliches Umkippen zu sichern.  

 Hochebenen/Podeste/Klettergerüste haben einen geeigneten Fallschutz und sind gegen unbeaufsichtigte Nutzung gesi-
chert. 

 Sicherung von Treppen (Treppengitter) sowie ein kindgerechter Handlauf ist vorhanden 

 Sichtschutz zur Wahrung der Intimsphäre der Kinder bei großen Scheiben (z.B. ehemalige Ladengeschäfte), Balkonen 
oder Terrassen 

Mobilität In der Regel gibt es für die Kinder eine kleinkindgeeignete Mobilitätshilfe, wie z. B. Wagen, geeignetes Transportfahrrad usw. 

 

 



Qualitätsempfehlungen 

 

Kriterium Qualitätsempfehlungen zu den räumlichen Kriterien 

Lage 

 Die KTPS soll gut erreichbar sein und sich idealerweise in einer verkehrsberuhigten Zone befinden. 

 Die KTPS soll sowohl mit dem ÖPNV, als auch mit anderen Fortbewegungsmitteln sicher zu erreichen sein. Beim Bringen 
und Holen der Kinder in die Kindertagespflegestelle muss ein sicheres Ein- und Aussteigen für diese möglich sein.  

 Für Transportmittel, z.B. Kinderwagen, Fahrräder, -anhänger, PKW, soll eine geeignete und sichere Abstellmöglichkeit in 
direkter Nähe vorhanden sein.  

 Der Zugang von der KTPS zur Straße muss kindersicher sein. 

Außengelände 

 An der KTPS soll ein angrenzender Garten/Außenspielbereich vorhanden sein, der ganztägig nutzbar ist. Dieser soll über 
Sonnenschutz und ggf. Überdachung sowie eine Umzäunung verfügen.  

 Der Außenbereich soll kindgerecht, sicher und nutzbar für diese sein und mit kleinkindgerechten Spielmaterialien ausge-
stattet sein.  

Etage Empfohlen wird die Kindertagespflegestelle im Erdgeschoss. 

Räume Die Räume sollten alle über ein Fenster verfügen, hell und freundlich gestaltet sein. 

Quadratmeter 
Die Nutzung der zur Verfügung stehenden Quadratmeter sollte in einer Abwägung zwischen Platz für Bewegung und Struktur 
einschließlich von Ruhe- bzw. Rückzugsbereichen erfolgen. 

Garderobenbereich 

 Für die Erkennbarkeit der eigenen Kleidung werden idealerweise Piktogramme, welche sich analog in der gesamten KTPS 
für die Kinder wiederholen, verwendet.  

 Spiegel in Kinderhöhe zur Wahrnehmung und Beobachtung der eigenen Bewegungen und des Selbst. 

 Zusätzlich sollte es geeignete Möglichkeiten für die Aufbewahrung der Erwachsenengarderobe geben. 

Bad 

 Im Bad soll ein Spiegel, für die Kinder einsehbar, vorhanden sein.  

 Handtuchhalter/Handtuch/Waschlappen, Zahnputzbecher und andere Kind spezifische Utensilien in individuellen Farben 
oder mit Piktogrammen bzw. Bildern der Kinder 

 Steighilfe zum Waschbecken, Steighilfe zum Toilettensitz 

 Wasserhahn mit Ausflusshilfe (für bessere Erreichbarkeit und trockene Ärmel) 



Kriterium Qualitätsempfehlungen zu den räumlichen Kriterien 

Spielzimmer 

 In offenen, gesicherten und kindgerecht zugänglichen Regalen sollten anregungsreiche Auswahl an Spiel- und Kreativi-
tätsmaterial zur Verfügung stehen. Dabei sollte die Menge beschränkt und lieber immer wieder einmal ausgetauscht 
werden. 

 Verschiedene Lichtquellen ermöglichen das zusätzliche bzw. gedimmte Regulieren der Helligkeit und können damit 
Wohlfühlatmosphäre schaffen.  

 Ein kindgerechter, gemütlicher Ruhebereich ermöglicht den Kindern den Rückzug und/oder ein konzentriertes Allein-
spiel.  

 Verschiedene Funktionsbereiche und eine übersichtliche Strukturierung erleichtern den Kindern die Orientierung im 
Raum.  

 Der Fußboden sollte mit Materialien ausgelegt werden, die eine hohe Wärmeeigenschaft besitzen und sich gut reinigen 
lassen.  

 Bei der Auswahl geeigneter Spielmaterialien soll auf die Qualität, Material, Beschaffenheit und enthaltene Giftstoffe (z. 
Bsp. Azofarbstoffe oder Weichmacher) geachtet werden (GS-Siegel/SPIEL GUT-Siegel). 

Schlafzimmer 

 Schlafanzüge/Schlafbody für jedes Kind sind aus hygienischen Gründen sowie als strukturgebendes Ritual zur Einleitung 
der Mittagsruhe wichtig.  

 Decken, Matratzen, Bettwäsche werden durch die Kindertagespflegepersonen zur Verfügung gestellt, mit mindestens 2x 
Wechselmöglichkeiten für Bettzeug je Kind 

 Die Kindertagespflegeperson sollte für die Schlafbegleitung einen geeigneten Platz haben.  

 Wenn möglich, sollte der Schlafraum auch die Möglichkeit bieten, ganztags zusätzlich als weiterer Raum für Spiel, Kreati-
vität und Rückzug der Kinder genutzt werden zu können. 

Küche 

 Für die Tageskinder sollte das Kindergeschirr in einem Schrank/Regal in Kinderhöhe bereitstehen, so dass sich die Kinder 
in den Prozess der Essenzubereitung bzw. des Tischdeckens aktiv einbringen können.  

 Wenn die Mahlzeiten im Spielzimmer eingenommen werden, kann mithilfe eines Servierwagens der sichere Transport 
des Geschirrs und der Speisen ermöglicht werden. 

 Kindergeschirr aus Keramik/Porzellan ist von der Haptik für Kinder sehr empfehlenswert. Dickwandige Kindergläser soll-
ten einen schweren standsicheren Boden und eine ergonomische Form für die Kinderhände haben.  

 Getränke für die Kinder sollen in kindgerechten Kannen/Karaffen/Gießgefäßen aus bruchsicherem Glas zur Verfügung 
stehen, damit sich die Kinder selber eingießen können.  



Kriterium Qualitätsempfehlungen zu den räumlichen Kriterien 

 Die Speisen sollten in geeigneten Schüsseln/Behältnissen serviert werden, aus denen sich die Kinder altersentsprechend 
selbständig Essen entnehmen können. 

Essbereich 

 Die Küche bzw. der Essbereich sollen als Bildungsort für die Gestaltung von Mahlzeiten mit den Kindern verstanden wer-
den.  

 Die Essenssituation soll einladend gestaltet werden. Dafür sollte es einen ausreichend großen Esstisch geben, an dem die 
Mahlzeiten gemeinsam mit der Kindertagespflegeperson eingenommen werden können.  

 Es sollte eine Auswahl an Kinderbestecken in verschiedenen Größen, Formen und Materialien (einschließlich Kindermes-
ser) geben. Der Kleidungsschutz beim Essen, z.B. in Form von Lätzchen, darf die Bewegungsfreiheit und das selbständige 
Hantieren der Kinder mit Geschirr und Besteck nicht einschränken.  

 Für die Gesichts- und Handreinigung zwischendurch und nach dem Essen sollte jedes Kind einen eigenen frischen Wasch-
lappen zur Verfügung gestellt bekommen, der mit warmen Wasser befeuchtet wurde.  

 Der aktuelle Speiseplan sollte für die Eltern täglich einsehbar (z.B. an der Infowand in der Kindertagespflegestelle) sein. 

Wickelbereich 

 Die Pflegeutensilien der Kinder sollten sich beim Wickelbereich befinden. Der Wickelbereich sollte für ältere Kinder selb-
ständig erreichbar sein.  

 Für jedes Kind sollte es eine individuelle Wickelauflage geben, die weich und angenehm an der Haut ist.  

 Ein geruchssicher verschließbarer Windeleimer sollte sich in direkter Reichweite des Wickelplatzes befinden. 

Hygiene 
 In der KTPS sollte es eine, für die Kinder selbständig erreichbare Möglichkeit zum Aufbewahren von Wechselsachen so-

wie privaten Gegenständen für/von Kindern geben. 

 Desinfektionsmittel können in Infektionsfällen verwendet werden, es wird jedoch ein sparsamer Umgang empfohlen. 

Anforderungen für Kinder, 
jünger als 10 Monate 

Damit Kinder im Alter unter 10 Monaten mit an der Essensituation teilnehmen können, empfiehlt sich eine Wippschale, Au-
tokindersitz o.ä. für das Kind. 

Sicherheit 

 Idealerweise sollten (mehrere) Rauchmelder installiert und Feuerlöscher/Löschdecke vorhanden sein. 

 In einem Unfallbuch können Verletzungen, Unfälle oder Insektenstiche der Kinder dokumentiert und den Eltern zur 
Kenntnis und Unterschrift vorgelegt werden. 

 Alle scharfen Kanten an Gegenständen in Kinderhöhe sollten mit einem Kantenschutz gesichert werden. 

 Freiliegende Heizungsrohre sollten mit abschirmenden Materialien ummantelt und heiß werdende Heizungskörper z.B. 
durch Heizkörperverkleidungen, gesichert werden. 



Kriterium Qualitätsempfehlungen zu den räumlichen Kriterien 

 Für die Messung und Überwachung einer ausreichenden Raumtemperatur sollte es ein Thermometer (am besten in 1m 
Höhe) in allen Räumen geben. 

 Für Notfälle in der Kindertagespflegestelle sollte es einen einsehbaren Evakuierungsplan für Eltern und Einsatzkräfte 
(Polizei, Feuerwehr) geben. 

Mobilität 

 Beim Transport der Kinder mit Transportfahrrädern wird das Tragen eines Fahrradhelms empfohlen. 

 Bei Transport mit dem eigenen PKW müssen geeignete Kindersitze und die Zustimmung der Eltern vorhanden sein. 

 Für Kinder, die noch nicht laufen können, sollte eine sichere Transportmöglichkeit vorhanden sein. Das könnte eine Ba-
byschale sein, die adaptiv am Wagen befestigt werden kann oder ein geeignetes Tragesystem am Körper der Kinderta-
gespflegeperson (Bitte keines, indem das Kleinkind mit dem Gesicht nach vorn getragen wird [Reizüberflutung]). 

 In der kalten Jahreszeit sollten zusätzlich wärmende, für das entsprechende Transportmittel geeignete Unterlagen oder 
Umhüllungen, vorhanden sein. 

 


